
Gebührenordnung 

Nach § 44 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die evangelischen Friedhöfe 
(Friedhofsgesetz ev. - FhG ev.) vom 29. Oktober 2016 (KABl. S. 183) hat der 
Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Friedrichswalde          

 

in der Sitzung vom 06.11.2025 

für den Friedhof in   Groß Dölln – Groß Väter - Bebersee  nachstehende

                               Friedhofsgebührenordnung 

erlassen:

§ 1   Ruhefristen     

Die Ruhefristen werden wie folgt festgelegt:

1. für Erdbestattungen auf 20 Jahre,

2. für Urnenbestattungen auf 20 Jahre.

§ 2   Gebührentarife  

1. Grabberechtigungsgebühren

Erwerb des Nutzungsrechts entsprechend der Zuordnung im Gesamtplan

1.1 einstellige Erdwahlgrabstätte   -1 Sarg                                      500 €

1.2    zweistellige Erdwahlgrabstätte -2 Särge                                 1000 €



1.3 Urnenwahlgrabstätten der Größe von 1m x 1m                                          
für bis zu 4 Urnen                   400 €              

1.4 Urnenreihengrabstätten zur Beisetzung einer Urne        500 €

1.5      Urnengemeinschaftsgrabstätte (Baum) für 8 Urnen                250 €    

Ruhezeit 20 Jahre; Namensnennung: Vor-/Nachname, 
Geburts-/Sterbejahr durch den Nutzungsberechtigten

 

Das Nutzungsrecht an einer Urnengrabstätte wird nur auf Dauer von 20 Jahren 
vergeben. Die Anlage, Instandhaltung und Pflege erfolgt durch den 
Friedhofsträger sowie die Namensnennung.  

Verlängerungsgebühren: 

Eine Verlängerung ist für jeweils 5 Jahre möglich. 

Einstellige Erdwahlgrabstätte                                      25 € /Jahr

Zweistellige Erdwahlgrabstätte                                50 €/ Jahr 

Leistungen bei Trauerfeiern

Nutzung der Trauerhalle in Groß Dölln                                                    50 € 

Durchführung von Trauerfeiern in der Kirche Groß Dölln

ohne Reinigung                                                                100 € 



§ 3 Gewerbliche Leistungen

Für nicht in dieser Gebührenordnung aufgeführte Leistungen gewerblicher Art
(z.B. Gießen, Sauberhalten, Bepflanzung, gärtnerische Arbeit) richtet sich das 
Entgelt nach einer besonderen Entgeltordnung bzw. dem Angebot der 
Friedhofsverwaltung.

  

§ 4 Inkrafttreten

Die vorstehende Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung,
jedoch nicht vor dem  ___________    in Kraft. Maßgebend für die Anwendung
ist der Tag der Zusage der Leistung.

Friedrichswalde, den_________________

Für den Gemeindekirchenrat

Unterschrift                   Datum                                                                   Siegel


